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Unterstützt von:

Aufnahme von syrischen Flüchtlingen durch das Land

Niedersachsen

Ende September 201 3 haben alle Bundesländer außer Bayern und Sachsen

beschlossen, über das Aufnahmeprogramm des Bundes hinaus (Aufnahme von

5.000 syrischen Flüchtl ingen), Flüchtl inge aus Syrien aufzunehmen, wenn Sie

Verwandte in den jeweil igen Bundesländern haben. Die niedersächsische

Landesregierung hat dabei kein Kontingent aufzunehmender Flüchtl inge

festgelegt. Es gibt also keine Obergrenze, es müssen aber bestimmte Kriterien

erfül lt werden.

Auf der Homepage des Flüchtl ingsrates Niedersachsen erklärt, wie das Land

Niedersachsen die Aufnahme der syrischen Flüchtl inge gestaltet und wer unter

welchen Bedingungen in Niedersachsen Aufnahme finden kann.

Die syrischen Flüchtl inge, die nach Niedersachsen zu ihren Verwandten

einreisen wollen, müssen ein Visumsverfahren durchlaufen. Auf der Homepage

wird dieses Verfahren genauer beschrieben.

Berechtigter Personenkreis, der in Niedersachsen Aufnahme finden kann:

Aufgenommen werden Personen, die syrische Staatsangehörige sind und vor

dem Bürgerkrieg in Anrainerstaaten Syriens geflohen.

Aufgenommen werden Personen, die syrische Staatsangehörige sind und vor

dem Bürgerkrieg in Anrainerstaaten Syriens geflohen.

Zu diesen Staaten zählen:

Libanon,

Jordanien,

Irak,

Türkei und

Ägypten.

Mehr dazu auf der Homepage des Flüchtlingsrats Niedersachsen:

Online im Internet: http: //www.nds-fluerat.org/

Herausgegeben vom
Projekt

beim
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Altersfestsetzung bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtl ingen

Eines der kontroversesten The-

men beim Umgang mit unbeglei-

teten minderjährigen Flüchtl ingen

(UMF) stel lt ohne Zweifel die Al-

tersfestsetzung dar. Das liegt vor

al lem daran, dass an dem Verfah-

ren viele verschiedene Akteure

mit divergierenden Aufgaben,

Interessen und Perspektiven

beteil igt beziehungsweise davon

betroffen sind: Jugendämter,

Clearingstel len, Jugendhilfeein-

richtungen, Ausländerbehörden,

Mediziner, Beratungsstel len Un-

terstützer und die jungen Flücht-

l inge selbst.

Schon die benutzten Begriff-

l ichkeiten – Altersfestsetzung, Al-

tersfeststel lung oder auch Alters

einschätzung – manifestieren die

gegensätzl ichen Positionen. In

dieser Broschüre verwenden wir

bewusst den Begriff „Altersfest-

setzung“, da diese Wortwahl

deutl ich macht, dass das Alter

der unbegleiteten Minderjährigen

ohne exakte wissenschaftl iche

Methoden durch Behörden „fest-

gesetzt“ und nicht wissenschaft-

l ich exakt „festgestel lt“ werden

kann, wie die häufig von Behör-

den genutzte Begriffl ichkeit der

„Altersfeststel lung“ impliziert.

Seit 2007 ist eine deutl iche Zu-

nahme einreisender UMF nach

Deutschland zu registrieren. Al-

lein im Jahr 201 2 meldeten die

Jugendämter bundesweit den

Erstkontakt mit über 4.000 UMF.

Paral lel zu den hohen Zugangs-

zahlen ist es zu einem deutl i-

chen Bedeutungsgewinn der

Altersfestsetzungsverfahren ge-

kommen.

Altersfestsetzung bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen in Niedersachsen

Zum Phänomen eines umstrittenen Verfahrens
Edda Rommel / Hans-Georg Hofmeister

Von links nach rechts: Thomas Bertold, Dr. Winfried Eisenberg, Bernd WaldmannStocker, Dr.
HansGeorg Hofmeister, Edda Rommel, Prof. Dr. Klaus Mohnike
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Zum Phänomen eines umstrittenen Verfahrens

Divergierende
Verfahrensweisen
Da die meisten UMF wie auch

die übrigen Flüchtl inge ohne

Identitätspapiere einreisen, wird

die Festsetzung zum behördl i-

chen Nachweis des Alters not-

wendig. Wenn dagegen Papiere

vorhanden sind, wird in der Re-

gel das angegebene Alter akzep-

tiert. Jedoch gibt es Ausnahmen:

afghanische Papiere mit Alters-

angaben werden nicht aner-

kannt, da von Behördenseite

davon ausgegangen wird, dass

die dortigen Papiere meistens

gefälscht sind.

Liegen keine Papiere vor, muss

das zuständige Jugendamt be-

ziehungsweise die zuständige In-

stitution darüber entscheiden, ob

das vom jungen Flüchtl ing ange-

gebene Alter anerkannt wird oder

ob Zweifel an diesem bestehen.

Bei Zweifeln wird eine Altersfest-

setzung eingeleitet.

Die konkrete Praxis unterschei-

det sich in den einzelnen

Bundesländern bezüglich der zu-

ständigen Behörden und der ge-

nutzten Methoden signifikant.

Das beruht nicht zuletzt auf der

Tatsache, dass bundesweit gülti-

ge Standards fehlen und die Aus-

länderpolitik der einzelnen Bun-

desländer unterschiedl ich aus-

gerichtet ist. Selbst zwischen den

Kommunen eines Bundeslandes

sind stark divergierende Verfah-

rensweisen festzustel len.

Der Beitrag von Thomas Bert-

hold (Bundesfachverband UMF)

verdeutl icht anhand ausgewähl-

ter Bundesländer und Kommu-

nen (Hamburg, Frankfurt) die

unterschiedl ichen Praxen (Seite

34).

Öffentlichkeit ist gefragt
Die behördl iche Festsetzung der

Voll jährigkeit hat für Unbegleitete

erhebliche Konsequenzen. Ers-

tens verl ieren die jungen Men-

schen ihren Anspruch auf

Gewährung von Jugendhilfe und

damit auf das Recht auf Inobhut-

nahme und Clearingverfahren,

die Bestel lung eines Vormunds

und eine jugendgemäße Unter-

bringung. Zweitens verändert

sich ihre Stel lung im Asylverfah-

ren: Schon das Heraufsetzen auf

sechzehn Jahre kann eine sich

problematisch auswirkende Fest-

stel lung der Handlungsfähigkeit

gemäß Asylverfahrensgesetz
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Altersfestsetzung bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtl ingen

(AsylVfG) und Aufenthaltsgesetz

(AufenthG) bedeuten, beispiels-

weise eine Unterbringung in ei-

ner Erstaufnahmeeinrichtung

(EAE) oder in einer Gemein-

schaftsunterkunft (GU).

Auch für die tägl iche Praxis des

Kinder- und Jugendprojekts

„Weitbl ick“ im Niedersächsischen

Flüchtl ingsrat nimmt das Phäno-

men Altersfestsetzung eine her-

ausragende Stel lung ein. Die

unzähligen, tei lweise hitzigen

Diskussionen und Arbeitstreffen

mit Jugendämtern, Jugendhilfe-

einrichtungen, Vormündern,

Rechtsanwälten, Beratern, Un-

terstützern und Betroffenen ha-

ben uns den großen Bedarf

Keines der angewandten Verfahren
ermöglicht eine exakte Altersfeststellung!

aufgezeigt, das Thema einer grö-

ßeren Öffentl ichkeit und auch der

Politik näherzubringen. Diesem

Ziel diente auch das Hearing „Al-

tersfestsetzung von unbegleite-

ten minderjährigen Flüchtl ingen“,

das am 20. Juni diesen Jahres

stattgefunden hat, und diese Ver-

öffentl ichung.

Die Methoden der
Altersfestsetzung
Bei der Altersfestsetzung werden

verschiedene Methoden einge-

setzt. (Der Mediziner Klaus

Mohnike wird dies in seinem Bei-

trag näher betrachten.). Die am

häufigsten genutzte Methode ist

die Inaugenscheinnahme (IAN).

Das Bundesamt für Migration

und Flüchtl inge, das die Hand-

lungsfähigkeit der Flüchtl inge im

Asylverfahren feststel lt, nennt als

Kriterium für die IAN das äußere

Erscheinungsbild und den durch

Befragung festgestel lten Reife-

grad und Wissensstand der Ju-

gendlichen. (Bundesamt 201 0)

(Weitere medizinische Altersun-

tersuchungen sind das Röntgen

der Weisheitszähne, des Schlüs-

selbeins und der Handwurzel-

knochen. Daneben können die

äußerl ichen Geschlechtsmerk-

male begutachtet werden. Trotz

dieser verschiedenartigen Me-

thoden ist zu konstatieren, dass

keines dieser Instrumente eine

exakte wissenschaftl iche Mes-
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Untersuchungen zeigen,

dass das tatsächliche

Alter ein bis drei Jahre

vom festgesetzten Alter

abweichen kann.

sung des Alters ermöglicht. Be-

sonders in der Pubertät ist eine

Einschätzung des Alters schwie-

rig. Verschiedene Untersuchun-

gen sind zu dem Ergebnis

gekommen, dass das tatsächli-

che Alter mehrere Jahre von dem

festgesetzten Alter abweichen

kann (1 -3 Jahre).

Alles easy, Alter – oder
was?
Ein weiteres und sukzessive zu-

nehmendes Problem ist die Ver-

tei lung der zu Voll jährigen

erklärten Flüchtl inge in ein ande-

res Bundesland nach dem EASY-

Verfahren (EASY=Erstvertei lung

von Asylbegehrenden). In eini-

gen Fällen wurde das festgestel l-

te Alter im „neuen“ Bundesland

zum Beispiel durch den Allgemei-

nen Sozialen Dienst (ASD) der

aufnehmenden Erstaufnahme-

einrichtung angezweifelt. Auf-

grund des Fehlens von bundes-

weit gültigen Standards und der

schon durchgeführten Altersfest-

setzung wurde das fiktiv festge-

stel lte Geburtsdatum jedoch

beibehalten.

„Zulasten des Ausländers“
Die rechtl iche Grundlage für die

Altersfestsetzung im aufenthalts-

beziehungsweise asylrechtl ichen

Verfahren bietet der Paragraf 49

Aufenthaltsgesetz. Zu den in die-

sem Paragrafen aufgeführten

Maßnahmen zur Feststel lung der

Identität eines Ausländers gehö-

ren „… körperl iche(r) Eingriffe,

die von einem Arzt nach den Re-

geln der ärztl ichen Kunst zum

Zweck des Alters vorgenommen

werden, wenn kein Nachtei l für

die Gesundheit des Ausländers

zu befürchten ist. Die Maßnah-

men sind zulässig bei Auslän-

dern, die das 1 4. Lebensjahr

vollendet haben; Zweifel an der

Vollendung des 1 4. Lebensjahres

gehen dabei zulasten des Aus-

5
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Altersfestsetzung bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtl ingen

länders.“

Mit dieser rechtl ichen Legitimie-

rung des praktizierten Verfahrens

ist die juristische Diskussion über

die Praxis der Altersfeststel lung

aber keineswegs abgeschlossen,

wie ein Blick auf exemplarische

Gerichtsurtei le deutl ich macht.

Einige Urtei le stützen die Praxis

der Altersfestsetzung.

Beispielsweise hat das Oberver-

waltungsgericht (OVG) Berl in-

Brandenburg (AZ. OVG 3S 24.09

v. 1 3.09.2009) die durchgeführ-

ten Maßnahmen des Jugendam-

tes Berl in als angemessen und

ausreichend gewertet. Erstens

sei die Inaugenscheinnahme und

das begleitende Gespräch durch

sach- und fachkundige Mitarbei-

terinnen durchgeführt worden

und zweitens sei auch die zahn-

medizinische Untersuchung als

verlässl iche Methode zu nutzen.

Das festgesetzte Geburtsdatum

in diesem beispielhaften Fall

wurde gegenüber dem von dem

jungen Guineer angegebenen

Datum bestätigt.

Andere Gerichte wie das Land-

gericht Braunschweig (AZ. 3T

464/09 v. 06.08.2009) sehen in

Röntgenaufnahmen eine Verlet-

zung des Paragrafen 25 Abs.1

Röntgenverordnung und interpre-

tieren diese nicht im Sinne als

„ähnl iche Maßnahme“ gemäß

Paragraf 49 Abs.4. Daneben hält

das Gericht die Handwurzelun-

tersuchung als Methode der Al-

tersbestimmung bei Jugend-

l ichen und jungen Erwachsenen

für nicht ausreichend.

In einem Urtei l vom 03.11 .2011

folgt das Amtsgericht Göttingen

(AZ. 46 F 41 7/11 SO) ausdrück-

l ich nicht dem Gutachten zur

Handwurzeluntersuchung, das

im Falle eines jungen Afghanen

ein Ältermachen von drei Jahren

bewirkt hatte. Zur Begründung

konstatierte das Gericht, dass

„solche Gutachten nur bei unge-

fähr 20 bis 30 Prozent der Ju-

gendlichen mit der Wahrheit

übereinstimmen und Abweichun-

gen von mehreren Jahren mög-

l ich sind“ (Dazu mehr im Beitrag

von Rechtsanwalt Bernd Wald-

mann-Stocker in diesem Heft).

Es geht auch anders!
In der Regel wird das Alter

unbegleiteter Minderjähriger, die

ohne Personaldokumente nach

Deutschland einreisen und deren
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Der Flüchtl ingsrat Nieder-

sachsen lehnt die gängige

Praxis der Altersfest-setzung

ab. Gefordert wird statt-

dessen ein umfangreiches

Clearingverfahren.

eigene Altersangaben angezwei-

felt werden, durch die Mitarbeiter

und Mitarbeiterrinnen aus der Ju-

gendhilfe festgesetzt. Ledigl ich in

Bayern, Sachsen und Hamburg

sind dafür die Ausländerbehör-

den zuständig. Aufgrund ihrer

ordnungspolitischen Aufgaben-

stel lung sind diese für Maßnah-

men, die das Kindeswohl

unmittelbar betreffen, grundsätz-

l ich nicht geeignet. In Nordrhein-

Westfalen (NRW) ist neben den

lokalen Jugendämtern auch die

Zentrale Aufnahmestel le Dort-

mund zuständig, die zwar das

Jugendamt heranzieht, jedoch

letztendl ich das Alter selbst fest-

legt. Besonders kritikwürdig in

NRW sind die Alterfestsetzun-

gen, die durch die Bundespolizei

nach dem Aufgreifen von UMF

durchgeführt werden.

Aus Bremen ist dagegen ein be-

sonders l iberaler Umgang mit

den jungen Flüchtl ingen doku-

mentiert. Hier werden die eige-

nen Altersangaben der UMF in

der Regel akzeptiert, ein Alters-

feststel lungsverfahren wird nicht

durchgeführt.

In Niedersachsen ist das Ju-

gendamt zuständig. Bei Zweifeln

an dem Alter des UMF, die be-

denklich häufig angeführt wer-

den, findet regelhaft eine

röntgenologische Handwurzelun-

tersuchung statt. Dies geschieht

grundsätzl ich mit Zustimmung

des Betroffenen. Eine Weigerung

bedeutet in der Regel eine Fest-

setzung des Alters auf Voll jährig-

keit zu. In der niedersächsischen

Praxis ist die Tendenz zur Fest-

setzung der Voll jährigkeit zu er-

kennen. In den Jahren 201 0 und

2011 wurde beispielsweise bei

90 von 111 Personen, die als

Minderjährige an die zuständigen

Jugendämter vermittelt wurden,

die Voll jährigkeit festgestel lt

(SCHÜNEMANN 2011 ).

Im Jahr 201 0 lag die Quote de-

rer, die nach der Handwurzelun-

tersuchung (HWU) auf über 1 8

Jahre geschätzt wurden, bei ca.

50 Prozent, in einigen Kommu-

nen sogar noch deutl ich darüber.

7
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Altersfestsetzung bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtl ingen

Festsetzung statt
Klärung
Aufgrund der Ungenauigkeit der

angewandten Methoden sowie

der medizinischen Bedenken ist

die aktuel le Praxis des Altersfest-

setzungsverfahrens abzulehnen.

Komplementär dazu stel lt ein

umfangreiches Clearingverfahren

ein geeignetes Instrumentarium

dar, um unter der Gewährung

des Kindeswohls das Alter des

jungen Menschen zu ermitteln.

Nicht zuletzt sol lte der Paragraf

49 Abs. 6 S.2 AufenthG (Aufent-

haltsgesetz) gestrichen werden,

wie dies Pro Asyl fordert. Dafür

sol lte in Paragraf 49 AufenthG

und in Paragraf 1 6 AsylVfG

(Asylverfahrensgesetz) jeweils

gleichlautend ein neuer Absatz

eingefügt werden:

„Zur Feststel lung der Minderjäh-

rigkeit eines Ausländers sind

grundsätzl ich die Angaben des

Ausländers zugrunde zu legen.

Eine Überprüfung der Angabe

findet nur statt, wenn offenkundi-

ge Zweifel an der Richtigkeit der

Altersangaben des Ausländers

bestehen. Das Verfahren zur

Feststel lung des Alters ist auf
Grundlage gesicherter medizini-

scher Erkenntnisse und unter

Beachtung der Würde der Betrof-

fenen durch einen Arzt durchzu-

führen. Der Ausländer ist vor

Durchführung des Verfahrens

umfassend aufzuklären. Dies ist

nur zulässig, wenn er/sie oder

sein/ihr gesetzl icher Vertreter

eingewil l igt hat. Wird ein Alters-

feststel lungsverfahren durchge-

führt, sind nicht nur medizinische

Feststel lungen, sondern auch die

psychologischen und pädagogi-

schen Erkenntnisse zu berück-

sichtigen. Im Zweifel sind die

Angaben des Ausländers als

wahr zu unterstel len. Eingriffe in

die körperl iche Unversehrtheit

sind unzulässig.“ (PRO ASYL

2011 , S.1 5)

Anmerkung
1 . § 49 Abs. 6 S.2 AufenthG: Die

Maßnahmen sind zulässig bei
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Ausländern, die das 1 4. Lebens-

jahr vollendet haben; Zweifel an

der Vollendung des 1 4. Lebens-

jahres gehen dabei zulasten des

Ausländers.

Edda Rommel und Hans-Georg
Hofmeister sind ReferentInnen des
Projekts "Weitbl ick" beim
Flüchtl ingsrat Niedersachsen.

E-Mail :
Edda Rommel:
er@nds-fluerat.org
Dr. Hans-Georg Hofmeister:
hh@nds-fluerat.org
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Altersfestsetzung bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtl ingen

Mögliche Nebenwirkung – Krebs

Röntgen ohne ärztliche Indikation
Winfried Eisenberg

Alice Stewart, eine britische Ärz-

tin und Epidemiologin, die von

1 906 bis 2002 lebte, fand schon

1 958 heraus, dass Kinder, deren

Mütter in der Schwangerschaft

geröntgt worden waren, doppelt

so oft an Leukämie erkrankten

wie andere Kinder (1 ). Sie warn-

te als Erste vor der unkritischen

Anwendung von Röntgenstrah-

len. Damals war es zum Beispiel

übl ich, dass im Schuhladen der

Sitz des neuen Schuhs röntgeno-

logisch geprüft wurde. Und die

Geburtshelfer waren begeistert

von der Möglichkeit, die Lage

des Kindes und die Größe des

Kopfes mit Röntgenbildern doku-

mentieren zu können.

Verhängnisvolle
Röntgen-Euphorie
Alice Stewart wurde in jener Zeit

der Röntgen-Euphorie nicht ernst

genommen, lächerl ich gemacht,

ausgegrenzt. Bis zu ihrer Reha-

bil itierung dauerte es ungefähr

20 Jahre. Endlich war al len klar

geworden, dass ionisierende

Strahlen, zu denen die Röntgen-

strahlen gehören, gefährl ich sind.

Alice Stewart brachte die Verspä-

tung der wissenschaftl ichen An-

erkennung ihrer Arbeiten auf den

Punkt: „Truth is the daughter of

time“, zu deutsch: Wahrheit ist

die Tochter der Zeit.

Inzwischen hat sich die Erkennt-

nis durchgesetzt, dass John Gof-

man mit seinem 1 969

veröffentl ichten LNT-Modell recht

hatte (2).

Dr. Winfried Eisenberg

LNT bedeutet „Linear-No-Threshold“ und

besagt, dass die Dosis-Wirkungs-

Beziehung linear ohne Schwelle verläuft,

dass es also keinen Schwellenwert gibt,

unterhalb dessen ionisierende Strahlung

unbedenklich wäre.
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Die Konsequenzen daraus sind

heute selbstverständl ich: Sobald

bei einer Röntgenassistentin eine

Schwangerschaft bekannt wird,

darf sie nicht mehr in der Rönt-

genabteilung eingesetzt werden.

Schwangere dürfen nicht mehr

geröntgt werden. Bei Kindern mit

ihrer erhöhten Strahlensensibi l i-

tät ist auf Röntgenunter-

suchungen möglichst ganz zu

verzichten.

Das Minimierungsgebot
Die Röntgenverordnung (RöV)

verpfl ichtet Ärztinnen und Ärzte,

die Indikation für eine Röntgen-

untersuchung mit größter Zu-

rückhaltung zu stel len, den

erwarteten Vortei l für die Patien-

ten gewissenhaft gegen die

Strahlenbelastung abzuwägen.

So heißt es im Paragraf 23 der

RöV: „Röntgenstrahlung darf un-

mittelbar am Menschen in Aus-

übung der Heilkunde oder

Zahnheilkunde nur angewendet

werden, wenn eine Person nach

Paragraf 24, 1 (approbierte Ärzte

mit der Röntgen-Fachkunde)

hierfür eine rechtfertigende Indi-

kation gestel lt hat. Die rechtferti-

gende Indikation erfordert die

Feststel lung, dass der gesund-

heitl iche Nutzen der Anwendung

am Menschen gegenüber dem

Strahlenrisiko überwiegt. “

Im Paragraf 25 wird beschrieben,

dass die Strahlendosis so niedrig

wie möglich sein sol l ; das wird

üblicherweise als „Minimierungs-

gebot“ bezeichnet. In der eng-

l ischsprachigen Fachliteratur ist

dementsprechend das ALARA-

Prinzip eine Selbstverständl ich-

keit. ALARA ist die Abkürzung

von „As Low As Reasonably

Achievable“: Die Strahlenbelas-

tung ist auf dem niedrigst mögli-

chen Level zu halten.

Röntgen zwecks
Altersfestsetzung ist
unzulässig!
Für die Anwendung von Rönt-

genstrahlen bei jungen Men-

schen, deren Alter geschätzt

werden soll , gibt es keine recht-

fertigende Indikation. InsofernKinder weisen eine

erhöhte Strahlensen-

sibi l ität auf. Deshalb

ist auf Röntgen-

untersuchungen bei

ihnen möglichst ganz

zu verzichten.

Röntgen ohne ärztl iche Indikation
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sind Röntgenuntersuchungen im

Rahmen von Gutachten zur Al-

tersfestsetzung unzulässig und

müssen als Körperverletzung

eingestuft werden. Daran ändert

sich auch nichts, wenn der Auf-

trag von einem Gericht ertei lt

wird und/oder wenn der zu unter-

suchende junge Mensch mit der

Untersuchung einverstanden ist.

Die rechtfertigende Indikation

muss ärztl ich gestel lt werden,

und da für die Betroffenen ein

„gesundheitl icher Nutzen“ durch

die Röntgenuntersuchungen

fehlt, kann ein solcher auch nicht

gegen das Strahlenrisiko abge-

wogen werden.

Trotz dieses eindeutigen Sach-

verhalts werden in manchen

Instituten immer wieder Rönt-

genuntersuchungen im Zusam-

menhang mit Altersgutachten

durchgeführt. Am häufigsten

röntgt man die l inke Hand; ferner

wird oft ein Orthopantomogramm

(„Panorama-Aufnahme“ des Ge-

bisses) angefertigt, und schließ-

l ich betonen manche Gutachter

die angebliche Notwendigkeit der

computertomografischen Dar-
stel lung der Schlüsselbein-
Brustbein-Gelenke.

Trotz dieses eindeutigen Sach-

verhalts werden in manchen

Instituten immer wieder Röntgen-

untersuchungen im Zusammen-

hang mit Altersgutachten durch-

geführt. Am häufigsten röntgt

man die l inke Hand; ferner wird

oft ein Orthopantomogramm

(„Panorama-Aufnahme“ des Ge-

bisses) angefertigt, und schließ-

l ich betonen manche Gutachter

die angebliche Notwendigkeit der

computertomografischen Darstel-

lung der Schlüsselbein-Brust-

bein-Gelenke.

Röntgen ist zur
Altersfestsetzung
ungeeignet
Alle diese Röntgenuntersuchun-

gen taugen nicht zur Altersfest-

setzung, weil die individuel le

Variabil ität der Knochenreifung

nach oben und nach unten um

zwei bis drei Jahre schwanken

Für die Anwendung

von Röntgenstrahlen

bei jungen Menschen,

deren Alter geschätzt

werden soll , gibt es

keine rechtfertigende

Indikation.

1 2



kann. Nur bei etwa 25 Prozent

der Untersuchten stimmen chro-

nologisches und Skelettalter eini-

germaßen überein.

Die Handaufnahme hat ihren

Platz in der pädiatrischen Endo-

krinologie, um bei krankhaftem

Klein- oder Hochwuchs die End-

größe prognostizieren zu kön-

nen. Bei der Handaufnahme

entsteht eine Strahlenbelastung

von 0,1 Mikrosievert pro Stunde

(µSv), die Gebissaufnahme ver-

ursacht ungefähr 0,4 µSv (3),

das Computertomogramm der

Schlüsselbeingelenke schlägt je-

doch mit einer Belastung von

600 – 800 µSv (4) zu Buche. Der

wil lkürl ich festgelegte Grenzwert

für die Jahresbelastung durch

künstl iche Strahlenquellen be-

trägt 1 mSv; diese Grenze ist mit

der genannten CT-Untersuchung

also in wenigen Minuten fast

schon erreicht.

Es gibt sehr viele Studien über

Krebserkrankungen als Folge

diagnostischer Strahlenbelastun-

gen. Der britische Arzt und Epi-

demiologe Godward A Memon

und sein Team fanden zum Bei-

spiel eine signifikante Korrelation

zwischen zahnärztl ichen Rönt-

genuntersuchungen und Schild-

Die Bezeichnung Sievert als
Maßeinheit geht auf den
schwedischen Mediziner und
Physiker Rolf Sievert zurück.
Es handelt sich dabei um die
Bestimmung von Strahlen-
dosen. Damit wird das Strah-
lenrisiko und die Strahlen-
belastung bei biologischen
Organismen bestimmt.
(Quelle: Wikipedia, Sichwort: Sievert (Einheit)

drüsenkrebs (5). Viele Autoren

warnen vor der Anwendung com-

putertomografischer Untersu-

chungen, besonders im Kindes-

und Jugendalter, weil ein erhöh-

tes Auftreten von Krebs nach CT-

Untersuchungen in zahlreichen

gründlichen Studien gut doku-

mentiert ist (6 – 1 3). Zwei Arbei-

ten sind gerade erst erschienen.

Angesichts dieser offenkundigen

Gefahren halte ich es für unver-

tretbar, Kinder und Jugendliche

einer CT-Untersuchung zu unter-

ziehen.

Auch „normale“ Röntgenaufnah-

men sind, wo immer möglich, zu

vermeiden.

Für die Altersdiagnostik tragen

die Röntgenaufnahmen nicht nur

nichts bei, sondern sie sind

1 3
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hochgradig gefährl ich und des-

halb zu unterlassen.

P.S: Der Irrglaube von Nichtme-

dizinern, beispielsweise Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen der

Bundespolizei, der Jugend- und

Ausländerämter oder der Gerich-

te, Ärzte könnten das Alter eines

jungen Menschen „feststel len“,

wird verfestigt, wenn Gutachten-

aufträge mit „Knochenalterbe-

stimmung“ angenommen und

ausgeführt werden. Ärzte und

Ärztinnen müssen etwas be-

scheidener werden und klipp und

klar sagen, dass die Altersdia-

gnostik, mit welchen Methoden

auch immer, ledigl ich zu einer Al-

tersschätzung oder Festsetzung,

niemals zu einer Altersfeststel-

lung oder -bestimmung in der La-

ge ist. Deshalb sollten derartige

Gutachtenaufträge mit entspre-

Angesichts der offenkundigen

Gefahren halte ich es für

unvertretbar, Kinder und

Jugendliche einer CT-Unter-

suchung zu unterziehen. Auch

„normale“ Röntgenaufnahmen

sind, wo immer möglich, zu

vermeiden.
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Altersfestsetzung bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen

Praxis im Landkreis Göttingen
Bernd Waldmann-Stocker

Reza ist ein afghanischer Flücht-

l ing. Am 1 4.1 0.2011 reist er in die

Bundesrepublik Deutschland ein.

Sein Vater sei vor zwölf Jahren

im Zuge bewaffneter Kämpfe ge-

tötet worden, erzählt Reza, seine

Mutter habe daraufhin mit ihm

Afghanistan verlassen und sich

in den Iran begeben, wo man un-

registriert lebte. Die Mutter sei

noch immer dort. Über Identitäts-

papiere verfügt er nicht.

Gegenüber den Behörden gibt

Reza an, sein Geburtsdatum

nicht genau zu kennen. Nach

dem Sonnenkalender sei er im

Jahre 1 373 oder 1 375, also um-

gerechnet im Jahre 1 995

beziehungsweise 1 997 geboren

worden. Danach wäre er jeden-

fal ls 2011 noch minderjährig ge-

wesen.

Das Jugendamt des Landkreises

Göttingen sieht aber keinen

Handlungsbedarf und verweist

auf eine im Evangelischen

Krankenhaus Göttingen-Weende

durchgeführte röntgenologische

Handwurzelknochenuntersuch-

ung vom 24.1 0.2011 : Demzufol-

ge sei Reza 1 9 Jahre alt.

Die Sozialarbeiter in der Aufnah-

meeinrichtung – pädagogisch ge-

schult und seit etl ichen Jahren

auch mit der Betreuung von Aus-

ländern befasst – ebenso wie

mehrere Dolmetscher, die wie

Reza aus Afghanistan stammen,

bezweifeln aufgrund ihrer tägl i-

chen Beobachtung die Voll jährig-

keit.

Das sodann durch uns angegan-

gene Jugendamt lehnt mit

Schreiben vom 1 7.11 .2011 er-

Bernd WaldmannStocker
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neut eine Inobhutnahme ab. Es

führt aus, Reza sei nach seiner

Einreise nach Deutschland erst-

mals im Bereich der Bundespoli-

zei Kleve aufgegriffen und von

dort zunächst an die Zentrale

Ausländerbehörde Dortmund

weitergeleitet worden. Die habe

ihrerseits bereits erstmalig eine

Röntgenuntersuchung der l inken

Hand in Auftrag gegeben. Ergeb-

nis: Der Knochenbefund entspre-

che einem jungen Erwachsenen

über 1 6 Jahre, am ehesten 1 8 –

20 Jahre.

Weiter heißt es, auch die Mitar-

beiterin des Jugendamts des

Landkreises Göttingen bezweife-

le die Minderjährigkeit, und zwar

aufgrund der Aussage von Reza,

dass er vor seiner Flucht im Bau,

der Gerberei und der Lederverar-

beitung gearbeitet habe. Berufs-

tätigkeit sei ein Indikator für

die Lebensweise eines

Erwachsenen.

Reza sei aber in dem Erstge-

spräch bei seiner Behauptung

geblieben, minderjährig zu sein

und habe der Einholung eines

Zweitgutachtens zugestimmt.

Ein eher unsicheres
Verhalten“
Die Stel lungnahme einer der in

der Landesaufnahmebehörde

(LAB) tätigen Sozialarbeiterin

(staatl ich anerkannte Sozialar-

beiterin und Sozialpädagogin

BA) wird ignoriert. Die Sozialar-

beiterin führt aus, Reza habe

sehr weiche, kindl iche Gesichts-

züge, rosige weiche Haut, es

fehlten den Gesichtszügen jegl i-

che Kanten und Falten. Auch

seine Körperhaltung sei charak-

teristisch: Er sitze nicht aufrecht,

sondern gebeugt, er schlage sei-

ne Beine nicht übereinander,

wenn er sitzt, sondern stel le sie

nebeneinander. Seine Hände le-

ge er in den Schoß. Beim Spre-

chen schaue er dem

erwachsenen Gegenüber nicht

direkt in die Augen und bei direk-

ten Ansprachen lächle er ver-

schämt. Man spüre, dass er im

Verhalten gegenüber Erwachse-

nen unsicher sei. Es wird dann

Der Einsatz von
Röntgenaufnahmen ist
eng auf medizinische
Anwendungsbereiche be-
grenzt. Entsprechende
Regelungen für eine
Altersfestsetzung gibt es
nicht.
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im Einzelnen referiert, wie sich

demgegenüber ein nachweisbar

1 9-jähriger Zimmernachbar von

Reza verhalte. Dass Reza für

sich relativ selbstständig lebe,

komme wohl daher, dass er im

Iran bereits viele Jahre auf Bau-

stel len gearbeitet habe, um zum

Lebensunterhalt der Famil ie bei-

zutragen.

Trotz einer gewissen Selbststän-

digkeit einerseits zeige er doch

andererseits häufig den Bedarf

von Unterstützung in verschie-

densten Bereichen. Aus den In-

halten der geführten Gespräche

könne er als kindl ich naiv einge-

schätzt werden. Die Themen,

über die er nachdenke, ebenso

wie seine Artikulation entsprä-

chen der Artikulation und Gedan-

kenwelt eines Minderjährigen. Es

wird in dieser Stel lungnahme

darauf hingewiesen, dass die

Sprachmittler und weitere Behör-

denmitarbeiter Reza aufgrund

seines äußeren Erscheinungsbil-

des ebenfal ls für einen Minder-

jährigen halten würden.

Inobhutnahme per
einstweiligem
Rechtschutz
Das Jugendamt legt ein für Be-

hörden nicht untypisches Behar-

rungsvermögen an den Tag und

lässt sich in diesem Fall wie auch

in einigen anderen nicht umstim-

men. Vielmehr verschanzt sich

das Amt jeweils hinter dem Er-

gebnis der Handwurzelknochen-

untersuchung. Daher ist es nun

erforderl ich, zur Durchsetzung ei-

ner Inobhutnahme verwaltungs-

gerichtl ichen Rechtsschutz in

Anspruch zu nehmen.

Zu kritisieren ist dabei insbeson-

dere die fehlende Validität der

Röntgenuntersuchung. Unter

Hinweis auf einschlägige Fachli-

teratur wird hinsichtl ich des Er-

gebnisses darauf verwiesen,

dass bei entsprechenden Unter-

suchungsergebnissen mit einer

Schwankungsbreite von mehre-

ren Jahren gerechnet werden

müsse.

Infrage gestel lt wird im Übrigen

die Verwertbarkeit der Untersu-

chung unter Hinweis auf eine

Entscheidung des Landgerichts

Berl in: Danach verstößt die Un-

tersuchung gegen Paragraf 25

1 8



Absatz 1 der Röntgenverord-

nung, weil Röntgenaufnahmen

nur in Ausübung der Heilkunde,

in der medizinischen Forschung,

zur Arbeitsschutz-Untersuchung

oder soweit sonst gesetzl ich ge-

regelt, zulässig seien. Entspre-

chende Regelungen für eine

Altersfestsetzung gibt es indes

nicht.

Paral lel wird bei dem Famil ienge-

richt des Amtsgerichts Göttingen

beantragt, dass das Gericht das

Ruhen der elterl ichen Sorge fest-

Das Phänomen „Lebensalter“

ist schwer greifbar. Kann man

einer Person ansehen, wie alt

sie ist? Sind Beobachtungen

Dritter derart subjektiv be-

haftet, dass sie im Ergebnis

untauglich sind?
stel lt und eine Vormundschaft

anordnet.

Es ist deutl ich spürbar, dass die

Justiz sich zunächst nicht so

ganz klar darüber ist, wie sie sich

nun der Problematik der Alters-

festsetzung nähern soll . Das Fa-

mil iengericht sitzt die Sache

zunächst aus, bis das Verwal-

tungsgericht zu einer Entschei-

dung gelangt.

Ist aber ein Alter überhaupt „fest-

stel lbar“, wenn es an Dokumen-

ten fehlt? Kann man ein Alter

„festsetzen“? Welche Kriterien

sind dafür heranzuziehen. Das

Phänomen „Lebensalter“ kann

man nicht greifen, nicht riechen,

nicht schmecken – kann man ei-

ner Person ansehen, wie alt sie

ist? Reichen Beobachtungen

Dritter aus oder sind diese derart

von subjektiven Aspekten behaf-

tet, dass sie im Ergebnis

untauglich sind?

Erwachsenwerden per
Gerichtsbeschluss
Das Verwaltungsgericht braucht

lange, um sich zu einer Lösung

durchzuringen. Diese trage ich

zunächst mit, was sich im Nach-

hinein als Fehler erweisen wird.

Das Verwaltungsgericht lässt

1 9
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sich offensichtl ich von dem Ge-

danken leiten, dass es medizini-

sche Methoden gibt, um zu

verlässl ichen Ergebnissen hin-

sichtl ich einer Altersfeststel lung

zu gelangen. Es schlägt den Be-

tei l igten im Rahmen eines Ver-

gleichs vor, dass Reza seitens

des Jugendamts zunächst in Ob-

hut genommen wird, er sich sei-

nerseits aber auch verpfl ichtet,

zur „Altersfeststel lung“ (so heißt

es tatsächlich) verschiedene Un-

tersuchungen zu akzeptieren:

Untersuchung und Ana-

mnese durch einen rechtsmedizi-

nisch erfahrenen Arzt im Hinbl ick

auf al lgemeine körperl iche Reife-

zeichen sowie auf Hinweise

möglicher Entwicklungsverzöge-

rungen .
. Wenn notwendig, zusätz-

l ich eine zahnärztl iche Untersu-

chung zur Feststel lung der

Wurzelentwicklung der Weis-

heitszähne.

Wenn notwendig, zusätz-

l ich eine radiologische Untersu-

chung des Kiefers: eine

Panoramaschichtaufnahme, un-

ter anderem zur Feststel lung

möglicher Gründe einer Entwick-

lungsverzögerung.

Wenn notwendig, zusätz-

l ich eine radiologische Untersu-

chung der Schlüsselbeine.

Ich gestehe ein, dass diese Un-

tersuchungsanordnung für mich

zunächst recht vernünftig aus-

sieht und ich zu jenem Zeitpunkt

keine Veranlassung sehe, Reza

von einem Einverständnis zu den

entsprechenden Untersuchungen

abzuraten.

20



Das entsprechende Gutachten

wird sodann – wie in der Folge-

zeit bis heute in etl ichen

weiteren Fällen – von der

Rechtsmedizin der Universitäts-

medizin Göttingen erstattet, und

zwar mit dem Ergebnis, dass Re-

za „mit sehr hoher Wahrschein-

l ichkeit auf über 1 8 Jahre

einzustufen“ sei („wahrschein-

l ichstes Alter“). Ganz überwie-

gend hätten sich Befunde

gezeigt, die von Männern sogar

erst mit über 21 Jahren erreicht

würden.

Wäre dieses Gutachten das ein-

zige seiner Art gewesen, hätte

ich es womöglich zähneknir-

schend akzeptiert. Al lerdings be-

treibe ich paral lel zu dem

Verfahren von Reza etwa ein

halbes Dutzend weiterer Verfah-

ren und danach noch weitere,

wobei die „forensische Altersdia-

gnostik“ nur in einem einzigen

von mir betreuten Mandat zur

Annahme einer Minderjährigkeit

gelangt ist.

Ich habe sämtl iche Mandanten in

den entsprechenden Verfahren

selbst gesehen, kenne ihre Bio-

grafie und bilde mir selbst eine –

zugegebenermaßen laienhafte –

Einschätzung hinsichtl ich ihres

Alters. Dieser Umstand veran-

lasst mich, die in Serie

erfolgenden Voll jährigkeitsfest-

setzungen und die dazu gehöri-

gen Untersuchungsmethoden

grundsätzl ich zu hinterfragen.

Aus verfahrensrechtl ichen Grün-

den – die jeweil igen Mandanten

werden im Laufe der verwal-

tungsgerichtl ichen Verfahren an-

deren Landkreisen zugewiesen –

kann vor dem Verwaltungsge-

richt Göttingen bedauerl icherwei-

se ein Hauptsacheverfahren

nicht streitig bis zum Schluss

durchgeführt werden.

Wie ich es aus einem

anderen Verfahren weiß, war

der Betroffene in seinem

Herkunftsland sexuellen

Übergriffen von Männern

ausgesetzt. Es steht daher

auch die Gefahr einer

Retraumatisierung mit im

Raum.

21
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Verlagerung auf die
familienrechtliche Ebene
Die Problematik verlagert sich

mithin auf die famil ienrechtl iche

Ebene. Wie dargelegt, wird auch

für Reza die Einrichtung einer

Vormundschaft beantragt. Mit

Beschluss vom 4.5.201 2 hat das

Amtsgericht Göttingen in dem

Fall von Reza nach zuvor durch-

geführter Anhörung dann eine

abschlägige Entscheidung ge-

troffen. Diese begründet das Ge-

richt unter anderem mit dem

Eindruck, den die Richterin von

Reza hat: „Der Betroffene mach-

te während der richterl ichen

Anhörung einen sehr selbstsi-

cheren und unbefangenen Ein-

druck, der nicht dem eines

1 6-jährigen entspricht. Auch das

äußere Entscheidungsbild sowie

Mimik und Gestik des Betroffe-

nen sprächen dafür, dass dieser

deutl ich älter sei als die von ihm

angegebenen 1 6 Jahre.“

Dieser Ansatz für sich hätte die

Entscheidung indes noch nicht

getragen, denn „deutl ich älter als

1 6“ kann immer noch heißen

„unter 1 8“. Insoweit wird die ab-

lehnende Entscheidung in erster

Linie mit dem aus Sicht des Ge-

richts überzeugenden UMG-Gut-

achten begründet.

Unsere Einwände, die wir im

Rahmen des dann sich anschlie-

ßenden Beschwerdeverfahrens

wiederholen, bleiben erfolglos.

Das von uns angegriffene foren-

sische Gutachten ist von seinem

Aufbau her vergleichbar mit al len

weiteren seitens der Rechtsme-

dizin erstatteten Gutachten. Was

das Ergebnis der al lgemeinen

körperl ichen Untersuchung be-

trifft, heißt es bei Reza – und

sinngemäß bei al len anderen

Untersuchungen auch – unter

anderem: „Die . . . Untersuchung

zeigte eine ungestörte Entwick-

lung mit kompletter Ausbildung

der al lgemeinen körperl ichen

Reifezeichen, insbesondere

vollständiger Ausreifung der

primären und sekundären Ge-

schlechtsmerkmale. Auf der Ba-

sis der Stadieneintei lung von

Tanner entspricht dies der letz-

ten von vier Phasen . . . Bei Jun-

gen bzw. Männern wird hierfür

ein Alter von ab 1 7 Jahren ange-

geben . . . , wobei die körperl iche

Entwicklung naturgemäß großen

Variationen unterl iegt und eine

nähere Quantifizierung nicht
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sinnvoll erscheint. “

Das heißt: Auch der Gutachter

geht insoweit von einem Alter

„ab 1 7“ aus – Voll jährigkeit be-

ginnt al lerdings erst mit der

Vollendung des 1 8. Lebensjah-

res.

Und der Erkenntnisgewinn
dieses Teilergebnisses?
Was rechtfertigt es, hier nach

dem Motto „Hemd aus –

Hose runter“, den Betroffenen

einer durchaus schambesetzten

Fleischbeschau auszusetzen?

Was bringt es, zu wissen, an

welchen Körperregionen eine

Behaarung besteht und an wel-

chen Regionen der Betroffene

sich rasiert. Wie interessant ist

es, ob der Penis beschnitten

oder unbeschnitten ist, wenn,

wie dargelegt, diese Merkmale

bei männlichen Personen „ab

1 7“, also nicht zwangsläufig

nach Eintritt der Voll jährigkeit

charakteristisch sind.

Wie ich es aus einem anderen

Verfahren weiß, war der Betroffe-

ne in seinem Herkunftsland se-

xuellen Übergriffen von Männern

ausgesetzt, die ihn dazu zwin-

gen wollten, dass er sich vor ih-

nen auszieht. Darunter leidet der

Betroffene noch immer. Es ist

daher nicht nur die Scham ein

Punkt, sondern möglicherweise

steht hier auch die Gefahr einer

Retraumatisierung mit im Raum.

Außerordentl ich interessant ist

auch der zahnärztl iche Befund.

Insoweit heißt es, das dentale Al-

ter bei Reza sei auf durchschnitt-

l ich 1 8,3 Jahre zu schätzen,

wobei aus Gründen wissen-

schaftl ich statistischer Vorgaben

eine sogenannte 2-fache Stan-

dardabweichung zu berücksichti-

gen sei. Hieraus folge mit „einer

Wahrscheinl ichkeit von 95 Pro-

zent ein Altersinterval l zwischen

1 3,9 und 22,7 Jahren“. Man

muss es eigentl ich gar nicht

noch einmal betonen, gleich-

wohl: „1 3,9 – 1 7,9“ wären Le-

bensalter von unter 1 8 Jahren.

Der Befund bringt mithin nichts

für das Ergebnis einer Voll jährig-

Ein Gegengutachten kommt

zu dem Ergebnis, dass ein

Lebensalter von unter 1 8

Jahren bei Reza wesentl ich

plausibler sei, als das

ihm fiktiv zugeschriebene

Geburtsdatum.
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keit. Im Ergebnis gelangt man

dann hinsichtl ich der Schlüssel-

beinuntersuchung auf ein Alter

von „mit sehr hoher Wahr-

scheinl ichkeit auf über 1 8 Jahre“.

Hierzu wird von uns im Einzel-

nen und unter Verwendung

internationaler medizinischer Li-

teratur dargelegt, dass es für

entsprechende Untersuchungen

schon an validem Vergleichsma-

terial fehlt.

Die Beschwerde wird am 30. 5.

201 2 erhoben. Zuständig für die

Entscheidung ist das Oberlan-

desgericht Braunschweig, das

sich dafür immerhin bis zum 20.

März dieses Jahres Zeit lässt.

Kleine Anmerkung: Es geht um

ein Verfahren, bei dem das so-

genannte „Kindeswohl“ durchaus

keine untergeordnete Bedeutung

hat.

In dem Beschwerdeverfahren

kritisieren wir nicht nur

wissenschaftl ich begründet die

Untersuchungsmethodik der

Rechtsmediziner, sondern brin-

gen unsererseits ein Gutachten

in das Verfahren ein. Der Kinder-

arzt Dr. Winfried Eisenberg un-

tersucht Reza im November des

letzten Jahres mehrere Stunden

lang. Dabei kommt er zu dem Er-

gebnis, dass ein Lebensalter von

unter 1 8 Jahren bei Reza we-

sentl ich plausibler sei als das

ihm fiktiv zugeschriebene Ge-

burtsdatum 1 . 1 . 1 993.

Daraufhin schickt der im 2. Se-

nat des Oberlandesgerichts

(OLG) für dieses Verfahren zu-

ständige Berichterstatter den

Verfahrensbeteil igten am 6. 1 2.

201 2 eine Mittei lung: Im Rahmen

einer Zwischenverfügung seien

bei dem Gericht Zweifel aufge-

kommen, ob sich aus der CT-

Untersuchung der Brustbein-

Schlüsselbein-Gelenke ausrei-

chende Grundlagen für die An-

nahme böten, Reza sei älter als

1 8 Jahre alt.

Bei der erforderl ichen Beach-

tung des Minderjährigenschutzes

tendiere der Senat dazu, zu-

gunsten von Reza dessen Min-

Bedauerl icherweise scheinen

die OLG-Richter wenig oder

nichts im referierten

medizinisch wissenschaftl ich

relevanten Zusammenhang

verstanden zu haben.

24



derjährigkeit anzunehmen und

ihm einen Vormund zu bestel len.

Dazu bittet sich das Jugendamt

des Landkreises Göttingen für

eine Stel lungnahme eine Frist

aus. Diese wird dem Amt bis

zum 1 8. 2. 201 3 gewährt.

Schlechte Methoden sind
besser als gar keine?!
Der Landkreis legt dann eine er-

gänzende Stel lungnahme der

Rechtsmedizin vor, die im We-

sentl ichen den bisherigen Stand-

punkt verteidigt. Nachdem wir

dazu wiederum eine Stel lung-

nahme abgeben, passierte

Folgendes: Der bisherige Be-

richterstatter des 2. Senats hat

diesen zwischenzeitl ich verlas-

sen. An seine Stel le tritt ein vom

Famil iengericht Göttingen abge-

ordneter Richter. Es handelt sich

um jenes Gericht, bei dem bis

zur Entscheidung etl iche ent-

sprechende Verfahren anhängig

sind, die im Hinbl ick auf das hier

dargestel lte Verfahren noch nicht

entschieden werden.

Mit neuem Berichterstatter gibt

es dann am 1 9. 3. 201 3 einen

Beschwerde abweisenden Be-

schluss. Die Argumente:

Zweifel an der Genauig-

keit der bisher getroffenen

gutachterl ichen Feststel lungen

mögen begründbar sein. Ande-

rerseits lägen die Schlussfolge-

rungen der tätig gewordenen

Sachverständigen im Ergebnis

überwiegend so weit über der

Voll jährigkeitsgrenze, dass ver-

bleibende Zweifel vernachlässigt

werden könnten.

Aus einem möglicherwei-

se bestehenden Verbot des

Röntgens folge kein Beweisver-

wertungsverbot.

Die Darlegungen von Dr. Win-

fried Eisenberg werden schnod-

derig ins Lächerl iche gezogen.

Abschließend heißt es:

„Solange dem Famil iengericht

und dem Senat keine bessere

objektivierbare Methode der Al-

tersfeststel lung zur Verfügung

steht, muss auf die von wenigen,

aber immerhin 56 männlichen

Personen im hier relevanten Al-

tersraum 1 6 – 20 getragene Stu-

die zurückgegriffen werden.

Auch aus der Sicht des Senats

ist diese Altersfeststel lung kei-

neswegs perfekt. Besseres steht

aber nicht zur Verfügung.“

Es muss befürchtet werden,

dass diese Entscheidung nun

zur Leit- beziehungsweise Leid-
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Bernd Waldmann-Stocker ist
Rechtsanwalt in Göttingen.
E-Mail :
waldmann.stocker@googlemail .com

Entscheidung im OLG-Bezirk

wird.

Bedauerl icherweise scheinen die

OLG-Richter wenig oder nichts

im referierten medizinisch-wis-

senschaftl ich relevanten Zusam-

menhang verstanden zu haben,

was sich bereits darin dokumen-

tiert, dass sie von einer Methode

der Alters-„Feststel lung“ ausge-

hen.

Wenn sie dann noch ausfüh-

ren, die Methode sei mögli-

cherweise „nicht gut“, aber

„Besseres“ habe man nicht,

erscheint dies im Ergebnis für

die Begründung „gewollt“

aber nicht „gekonnt“.

Abschließend und zur
Aufmunterung :
1 . Die Erde ist keine Scheibe –

auch wenn wir lange Zeit leider

keine „bessere“ Erkenntnis hat-

ten.

2. In der rot-grünen Koalitions-

vereinbarung heißt es unter der

Überschrift „UN-Kinderrechts-

konvention umsetzen“, es werde

sichergestel lt, dass das Verfah-

ren der Altersfestsetzung „nach

rechtsstaatl ichen Grundsätzen“

erfolge.Aurung:
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Angriff auf die körperliche Unversehrheit
Klaus Mohnike

Behörden und Verwaltungsge-

richte in Deutschland bedienen

sich nach wie vor der

Methode der Knochenalterbe-

stimmung zum Zweck der Alters-

feststel lung. Meistens geht es

dabei um die Frage, ob ein jun-

ger Flüchtl ing minderjährig ist, al-

so Anspruch auf den Schutz

durch das Jugendrecht hat, oder

nicht. Aus wissenschaftl icher

Sicht ist diese Methode abzuleh-

nen, da sie sich zur Bestimmung

des Lebensalters grundsätzl ich

nicht eignet. Bei der Skelettrei-

fung handelt es sich um

eine somatische Reifebestim-

mung. Die Skelettreife wird in der

Medizin als Knochenalter be-

zeichnet, hat jedoch mit dem tat-

sächlichen Lebensalter nichts zu

tun. Aus der Röntgenaufnahme

des Handskeletts kann zwar auf

den Zeitpunkt der Pubertät ge-

schlossen werden, dieser vari iert

jedoch um fünf bis sechs Jahre.

Vergleicht man zum Beispiel ge-

sunde Mädchen, die im Alter von

zehn beziehungsweise fünfzehn

Jahren die erste Regelblutung

hatten, so ist diese Abweichung

von Pubertät und damit auch

Skelettreife beziehungsweise

Knochenalter für jeden nachvoll-

ziehbar.

Darüber hinaus ist jede Röntgen-

aufnahme mit einer Strahlen-

belastung des wachsenden Or-

ganismus verbunden, die medizi-

nisch nicht gerechtfertigt werden

kann. Ausländerrechtl iche Frage-

stel lungen können auf keinen

Fall medizinische Indikationen le-

gitimieren, die den Körper belas-

ten, wie es beim Röntgen der

Fall ist.

Prof. Dr. Klaus Mohnike
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Altersschätzungen in
Europa
Altersschätzungen zu gutachterl i-

chen Zwecken werden in Europa

uneinheitl ich durchgeführt: Für

die Altersgruppe zwischen dem

Beginn der Pubertät und dem

vermuteten Erreichen des Er-

wachsenenalters erfolgt die

Beurtei lung sowohl nach medizi-

nischen als auch nach nicht me-

dizinischen Verfahren. In 20

europäischen Ländern werden

Interviews entweder mit oder oh-

ne Standarddokumentationen

durchgeführt.

In 1 6 Ländern versucht man,

das Alter durch die Beurtei lung

der Skelettreife zu bestimmen.

In zehn Ländern wird versucht,

dieses Ziel durch die Bestim-

mung der Zahnentwicklung zu

erreichen.

Ärztl iche Untersuchungen zum

Pubertätsstadium werden in sie-

ben Ländern durchgeführt.

In fünf Ländern soll das Alter

mittels psychologischer Untersu-

chungen ermittelt werden.

Keines der genannten Verfahren

ist jedoch ausreichend, um eine

sichere Aussage zum tatsächli-

chen Lebensalter treffen zu kön-

nen. Teilweise werden diese Ver-

fahren auch kombiniert, um die

Ungenauigkeit der einzelnen Ver-

fahren auszugleichen.

Altersfestlegung nach der
biologischen Reife:
Pubertätsmerkmale
Sowohl die ärztl iche Untersu-

chung zur Feststel lung der

Pubertätsmerkmale nach dem

Verfahren des britischen Kinder-

arztes James M. Tanner als auch

die radiologischen Methoden

(Röntgen, CT, Sonografie, MRT)

beziehen sich beim gesunden

Kind auf die gleichen biologi-

schen Vorgänge.

Der Zeitpunkt für den Pubertäts-

beginn ist wissenschaftl ich nicht

vol lständig geklärt. Zunächst

werden Hormone, die die Gona-

denfunktion (LH, FSH) steuern,

vermehrt pulsati lel im Zwischen-

Die Skelettreife wird in

der Medizin als Knochen-

alter bezeichnet. Das hat

jedoch mit dem tat-

sächlichen Lebensalter

nichts zu tun.
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hirn freigesetzt.

Al le weiteren Reifevorgänge und

der zeitl iche Ablauf der sexuellen

Reife werden dann durch viele

genetische und Umwelteinflüsse

bestimmt. Die Zeit bis zum Er-

wachsensein kann daher indivi-

duel l vari ieren. Bei Jungen setzt

das Hodenwachstum zwischen

dem neunten und dem vierzehn-

ten Lebensjahr ein. Im Alter von

zehn bis fünfzehn Jahren wächst

der Penis, außerdem zeigt sich

in dieser Altersspanne die

erste Schambehaarung. Zwi-

schen dem elften und dem vier-

zehnten Lebensjahr ist ein erster

pubertärer Längenwachstums-

schub zu beobachten. Eine Ach-

selbehaarung zeigt sich zum

ersten Mal zwischen dem zwölf-

ten und dem vierzehnten Le-

bensjahr. Zwischen dem zwölften

und dem fünfzehnten Lebensjahr

bekommen die jungen den ers-

ten Oberl ippenflaum, außerdem

beginnt in dieser Phase der

Stimmbruch.

Bei Mädchen zeigt sich im Alter

von acht bis dreizehn Jahren die

erste Schambehaarung. Zwi-

schen dem neunten und dem

dreizehnten Lebensjahr beginnt

das Wachstum von Scheide und

Gebärmutter. Die Brustentwick-

lung setzt zwischen dem neunten

und dem sechzehnten Lebens-

jahr ein, und in einem Alter von

zehn bis sechzehn Jahren be-

kommen Mädchen ihre erste Mo-

natsblutung.

Es zeigt sich also, dass die ein-

zelnen Entwicklungsphasen indi-

viduel l jeweils um mehrere Jahre

vari ieren können. Eine genaue

Altersfeststel lung nach Beurtei-

lung der biologischen Reife ist al-

so selbst innerhalb des

Normbereiches schlechterdings

nicht möglich. Außerdem müssen

wir in Rechnung stel len, dass Ab-

weichungen von der Norm recht

häufig auftreten. Etwa fünf Pro-

zent al ler Jugendlichen kommen

früher in die Pubertät und nur in

wenigen Fällen ist dies krankhaft.

Darüber hinaus stel lt sich die

Reifeentwicklung auch regional

unterschiedl ich dar: Zum Beispiel

Bei der Gonade handelt
es sich um eine Keim-
beziehungsweise Ge-
schlechtsdrüse.
Hier werden bestimmte
Sexualhormone und die
Keimzellen produziert.
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liegt der Zeitpunkt der Menarche

– das erstmalige Auftreten der

Regelblutung – zwischen Mäd-

chen aus Litauen und England

um mehr als ein Jahr auseinan-

der.

Altersfestlegung nach der
biologischen Reife:
Skelettreifebeurteilung
Sexualhormone beschleunigen

die Reifung der Knochenkerne

und den sogenannten Epiphy-

senfugenschluss. Hierbei handelt

es sich um eine Wachstumsfuge

des Knochens. Die Beurtei lung

der Epiphysenfuge und anderer

Bereiche des Handknochens soll

Aufschluss über den Reifegrad

und das Lebensalter des betref-

fenden Menschen geben kön-

nen. Zu diesem Zweck werden

Röntgenbilder nach einem be-

stimmten Schema ausgewertet.

Es muss dabei al lerdings berück-

sichtigt werden, dass das Kno-

chenalter entweder höher oder

niedriger als das Lebensalter des

Menschen sein kann. So liegen

beispielsweise keine gesicherten

Erkenntnisse über die biologi-

sche Variabil ität der Reifung

dieser Knochen vor. Die Kno-

chenreife des Handskeletts wird

bei der Beurtei lung von Wachs-

tumsstörungen genutzt. Aus Un-

tersuchungen von Tanner wissen

wir, dass auch hier die Abwei-

chung vom tatsächlichen Le-

bensalter in einem Bereich von

2,5 Jahren l iegt, das heißt,

eine Knochenreife von 1 5 Jahren

kann bereits bei einem Kind von

1 2,5 Jahren oder einem Jugend-

l ichen von 1 7,5 Jahren vorl iegen.

Eine häufig genutzte Methode für

die Altersschätzung beim Asyl-

verfahren ist die Knochenreife
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des Schlüsselbeins. Als Referenz

wird meist eine Publikation von

M. Kell inghaus und anderen

(201 0) (1 ) zitiert. Zwar wurden

insgesamt 502 Computertomo-

grafie-Aufnahmen ausgewertet,

jedoch nur 65 männliche und 74

weibl iche Teilnehmer in der Al-

tersgruppe von 1 5- bis 21 Jah-

ren. Für das Asylverfahren ist

aber nur die Entscheidung „älter

oder jünger als 1 8 Jahre“ wichtig,

also unter Berücksichtigung der

normalen Varianz der Pubertät

die 1 5-21 -Jährigen. Von den un-

tersuchten Jugendlichen in der

Altersgruppe der 1 6-jährigen ent-

sprachen nur fünf Mädchen und

drei Jungen der für dieses Alter

angegebenen Knochenreife. Bei

den 1 7-jährigen waren es ledig-

l ich neun Mädchen und vierzehn

Jungen, bei den 1 8-jährigen je-

weils vierzehn Mädchen und

vierzehn Jungen und bei den 1 9-

jährigen sechs Mädchen und

neun Jungen. So hat sich ge-

zeigt, dass nur bei circa 20 bis

30 Prozent der jungen Menschen

Skelettalter und chronologisches

Alter weitgehend identisch sind.

Bei einem frühen Einsetzen der

Pubertät beschleunigt sich die

Knochenreife, während bei ei-

nem Hormonausfal l eine verspä-

tete Knochenreife möglich ist.

Alterseinschätzung in
Strafverfahren
Es gibt Situationen, in denen die

Justiz auch in Strafverfahren ei-

ne Alterseinschätzung für not-

wendig hält. In solchen Fällen

wird eine gründl iche körperl iche

und zähnärztl iche Untersuchung

durchgeführt. Darüber hinaus

wird in vielen Fällen eine Rönt-

genaufnahme der l inken Hand

gemacht. Bei abgeschlossener

Handskelettentwicklung werden

in der Regel zusätzl ich die

Schlüsselbeine radiologisch un-

tersucht. Jede Teiluntersuchung

muss von einem forensisch er-

fahrenen Spezial isten vorgenom-

men werden. Zum Zweck der

Qualitätssicherung werden von

Das Röntgen zwecks

Alterfeststel lung verletzt

das Grundrecht auf

körperl iche Unversehrt-

heit. Der ausführende

Arzt macht sich damit

einer Körperverletzung

schuldig.
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der „Arbeitsgemeinschaft für

forensische Altersdiagnostik“

(AGFAD) jährl ich sieben Ringver-

suche organisiert.

Nein – zum medizinisch
nicht indizierten Röntgen!
Die Haltung des Deutschen Ärz-

tetages und damit des Großteils

der Ärzteschaft in Deutschland

zum Röntgen zwecks Altersfest-

stel lung ist klar. Die Teilnehmer

des 11 0. Deutschen Ärztetages

2007 in Münster haben dazu for-

muliert:

„Die Beteil igung von Ärztinnen

und Ärzten zur Feststel lung des

Alters von Ausländern ist mit

dem Berufsrecht nicht vereinbar,

da es sich dabei weder um eine

Maßnahme zur Verhinderung

noch um die Therapie einer Er-

krankung handelt. In der Regel

kommen bei der Altersfeststel-

lung Röntgenstrahlen zum Ein-

satz, die potenziel l gefährl ich

sind und nur nach strenger

medizinischer Indikationsstel lung

(Röntgenverordnung) angewandt

werden dürfen. Außerdem ist die

Altersfeststel lung durch Röntgen

der Handwurzelknochen von

Jugendlichen wissenschaftl ich

höchst umstritten und sollte da-

her auf keinen Fall angewandt

werden.“

Um es noch einmal klar zu sa-

gen: Das Röntgen zwecks Alter-

feststel lung ist ein Röntgen ohne

medizinische Indikation. Damit

wird das Grundrecht auf die kör-

perl iche Unversehrtheit des be-

troffenen Menschen verletzt und

der ausführende Arzt macht sich

damit letztl ich einer Körperverlet-

zung nach Paragraf 223 des

Strafgesetzbuches (StGB) schul-

dig.

Röntgenaufnahmen nutzen eine

ionisierende Strahlung, bei der

es keine untere Dosisgrenze.

Daher darf nur dann geröntgt

werden, wenn dies medizinisch

dringend erforderl ich ist, um Er-

krankungen diagnostizieren und

behandeln zu können. Körperzel-

len können unter Umständen

schon bei kleinen Strahlendosen

bösartige Tumore entwickeln.

Gerade bei Kindern und Jugend-

l ichen ist das Risiko hier beson-

ders groß. Nach Paragraph 24

Absatz 1 der Röntgenverordung

(RöV) dürfen Röntgenstrahlen

auf Menschen daher „nur ange-
wendet werden, wenn d ies aus

ärztl icher Indikation geboten ist“.

Zulässig ist das Röntgen aus-
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nahmsweise bei dem Verdacht

auf eine Straftat, sofern das

durch einen Richter nach Para-

graf 81 der Strafprozessordnung

(StPO) als Beweismittel für erfor-

derl ich gehalten wird.

Die „Arbeitsgemeinschaft für

Forensische Altersdiagnostik“

(AGFAD) der Deutschen Gesell-

schaft für Rechtsmedizin emp-

fiehlt zur Altersschätzung im

Strafverfahren eine körperl iche

und zahnärztl iche Untersuchung,

gegebenenfal ls eine Röntgenun-

tersuchung der l inken Hand.

Bei abgeschlossener Handske-

lettentwicklung wird zusätzl ich ei-

ne radiologische Untersuchung

der Schlüsselbeine empfohlen.

Zur Entscheidungsfindung muss

das Gericht bei Unklarheit über

das Alter des Betreffenden je

nach Fallkonstel lation im Einzel-

fal l unabhängige Expertinnen

und Experten aus unterschiedl i-

chen Fachbereichen hinzuzie-

hen. Dies können insbesondere

Pädagogen und Psychologen,

Kinderärzte oder Ethnologen

sein. Entsprechende Erfahrun-

gen der Expertinnen und Exper-
ten sind eine selbstverständl iche

Grundvoraussetzung

Der Deutsche Ärztetag sowie die

austral ische und verschiedene

europäische Ärzteorganisationen

sind sich einig: Eine Schätzung

des Lebensalters auf der Basis

der Skelettreife ist „imprecise,

unethical and potential ly unlaw-

ful“, zu deutsch: ungenau, unet-

hisch und potenziel l rechtswidrig.

(A. Aynsley-Green et al. 201 2)

(2)
Wie sich gezeigt hat, sind Abwei-

chungen von fünf Jahren zwi-

schen dem chronologischen und

dem biologischen Alter nicht un-

übl ich.

Prof. Dr. Klaus Mohnike ist im

Arbeitsbereich Pädiatrische

Endokrinologie im Universitäts-

kl inikum Magdeburg tätig.

Klaus.Mohnike@med.ovgu.de
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Anmerkungen

(1 ) Vieth V, Kell inghaus M et al:

Beurtei lung des Ossifikations-

stadiums der medialen Klaviku-

laepiphysenfuge.Rechtsmedizin

20, 483-488, 201 0

(2) Online im Internet:

http: //bmb.oxfordjournals.org/conte

nt/early/201 2/05/1 3/bmb. lds01 4.ful l



Altersfestsetzung bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtl ingen

Es fehlt eine offene Debatte

Altersfestsetzungspraxis bei Unbegleiteten
Minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland
Thomas Bertold

Die Altersfestsetzung ist eines

der wichtigsten Themen im Um-

gang mit Unbegleiteten minder-

jährigen Flüchtl ingen.

Obligatorische
Alterseinschätzung
Da es keine Methode gibt, die ei-

ne Feststel lung des Alters er-

laubt, sind Altersfestsetzungen

regelmäßig Gegenstand von

Kontroversen und politischen De-

batten. In diesem Beitrag soll

dargelegt werden, wie unter-

schiedl ich die Praxis in Deutsch-

land gehandhabt wird – mit Bl ick

auf Kommunen, in denen das Ju-

gendamt an zentraler Stel le in

den Altersfestsetzungsprozess

integriert ist. In der Praxis durch-

laufen eigentl ich al le unbegleite-

ten minderjährigen Flüchtl inge

mindestens eine Altersschät-

zung. Dabei gibt es kaum valide

Zahlen über den Ausgang der

Festsetzungsverfahren.

Zwischen 30 und 80 Prozent der

Betroffenen werden „älter“ ge-

macht, das heißt, ihr selbst ange-

gebenes Alter wird von den zu-

ständigen Behörden angezwei-

felt. Diese Einschätzung basiert

auf den Aussagen von an den Al-

tersfestsetzungen beteil igten

Fachkräften und zugänglichen

Statistiken über die Zahlen der

verweigerten Inobhutnahmen.

Die jeweil ige kommunale Praxis

unterscheidet sich sehr stark,

dies basiert unter anderem auf

den unterschiedl ichen Rollen der

betei l igten Akteure. Von zentraler

Bedeutung ist, ob eine Versor-

gung im Sinne des Jugendhilfe-

Thomas Bertold
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rechts im Mittelpunkt steht oder

asyl- und aufenthaltsrechtl iche

Maßnahmen dominieren. In im-

mer mehr Kommunen setzt sich

die im § 42 SGB VII I verfügte In-

obhutnahme durch das zuständi-

ge Jugendamt durch, so dass die

Altersfestsetzung durch das Ju-

gendamt an Bedeutung gewinnt.

Die angeführten Städte bieten

dabei zu diskutierende Verfahren

an.

Auch in den anderen EU-Län-

dern gibt es keine Lösung für die

Frage der Altersfestsetzungen,

auch dort werden sehr unter-

schiedl iche, oft zweifelhafte Ver-

fahren angewendet.

Hamburg: Im Zweifel für
die medizinische
Altersfestsetzung
Zuständig für das Verfahren in

Hamburg ist der Kinder- und Ju-

gendnotdienst (KJND), der auch

die Erstaufnahme für Unbegleite-

te Minderjährige betreibt. Die Mit-

arbeitenden des KJND nehmen

eine Ad-hoc Einschätzung vor,

die eine Inaugenscheinnahme

und die Bearbeitung eines Fra-

gebogens vorsieht. Es gibt drei

Entscheidungsmöglichkeiten:

1 . Minderjährig

2. Viel leicht Minderjährig

3. Voll jährig.

Dabei werden die „Viel leicht Min-

derjährigen“ nur vorläufig in Ob-

hut genommen und müssen sich

einer medizinischen Altersfest-

setzung unterziehen, ansonsten

wird die Inobhutnahme beendet.

Berlin: Umstrittene Praxis
In Berl in erfolgt die Inobhut-

nahme im Rahmen der

„Erstaufnahmeeinrichtung und

Clearingstel le“ (EAC). In einem

im Erstgespräch mit der Senats-

verwaltung „Bildung Jugend Wis-

senschaft“ (SenBJW) wird über

den Fortbestand der Inobhutnah-

me entschieden, dabei wird seit

einigen Jahren auch eine externe

Fachkraft betei l igt. Bei einer Kla-

ge gegen die Aufhebung der In-

obhutnahme, die im Regelfal l

aufgrund von Zweifeln am Alter

der zu beurtei lenden Personen

aufgehoben wird, bleibt der oder

die Betreffende zunächst weiter

in der EAC. Daneben sind noch

weitere Akteure am Altersfestset-

zungsprozess beteil igt, was das

scheinbar einfach und nach-

vollziehbare Berl iner Vorgehen
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erschwert: einerseits werden die

Jugendlichen auch in der Auslän-

derbehörde in Augenschein ge-

nommen, so dass die SenBJW

eine Zweit-Begutachtung vorneh-

men muss. Daneben werden Al-

tersfestsetzungen auch durch die

Amtsvormünder und die Famil i-

engerichte – im Rahmen der Be-

stel lung der Vormundschaft –

vorgenommen. Auch die Verwal-

tungsgerichte nehmen Altersfest-

stel lungen vor, wenn gegen die

Aufhebung der Inobhutnahme

geklagt wurde. In der Regel sind

dies dann medizinische Verfah-

ren. Die Konsequenz ist, dass

die Jugendlichen oft bis zu einem

Jahr mit der Unsicherheit leben,

doch älter gemacht werden zu

können. Die Verbesserungen,

unter anderem durch die Beteil i-

gung einer externen Fachkraft an

der Altersfestsetzung im Erstge-

spräch, werden so durch andere

Behörden konterkariert – immer

zu Lasten der Jugendlichen.

Trotz einiger Verbesserungen ist

die Praxis in Berl in weiterhin um-

stritten.

Stuttgart:
Alterskommissionen im
Einsatz
In Stuttgart werden Altersfestset-

zungen durch sogenannte „Al-

terskommissionen“ durchgeführt,

die immer aus drei Mitarbeiten-

den des Jugendamts bestehen.

Grundlage der Entscheidungen

sind Gespräche, die mit den jun-

gen Menschen geführt werden.

Das Famil iengericht behält sich

im famil iengerichtl ichen Verfah-

ren bei der Frage der Einrichtung

einer Vormundschaft gegebenen-

fal ls eine eigene Prüfung vor. In

einigen Fällen wurden so Vor-

mundschaften für Personen ein-

gerichtet, die von Seiten des

Jugendamts für vol l jährig erklärt
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wurden.

Das Famil iengericht nimmt so die

Rolle einer zweiten Instanz ein,

ohne – und das ist dabei von be-

sonderer Bedeutung – reflexhaft

auf vermeintl ich sichere medizini-

sche Verfahren zurückzugreifen.

Flüchtl inge, die auf über 1 8 Jah-

re geschätzt werden, kommen

zunächst nicht in eine Erwachse-

nenunterkunft. Sie werden au-

ßerhalb der regulären Jugend-

hi lfe untergebracht und erhalten

so zu Beginn zumindest für einen

begrenzten Zeitraum noch eine

speziel le Unterstützung.

Frankfurt und Gießen:
Ruckzuck-Entscheidung
Das hessische Verfahren wird

schwerpunktmäßig in Gießen

und Frankfurt durchgeführt, da in

diesen Städten die Erstaufnahme

von unbegleiteten minderjährigen

Flüchtl ingen im Clearingverfah-

ren vorgesehen ist. Zuständig

sind entsprechend dem Hessi-

schen Clearingerlaß die lokalen

Jugendämter. Dort gibt es Mitar-

beitende, die die jungen Men-

schen in Augenschein nehmen

und ein Gespräch mit ihnen füh-

ren um zu einer Einschätzung

(so der hessische Terminus) zu

gelangen.

Die Besonderheit des Verfahrens

l iegt darin, dass in Fällen, in de-

nen das Jugendamt eine Minder-

jährigkeit nicht ausschließen

kann, ein unbegleiteter minder-

jähriger Flüchtl ing zunächst in

Obhut genommen werden kann

und nach einem Zeitraum von bis

zu zwei Monaten ein weiteres

Gespräch angesetzt wird. So

können die vermeintl ich Jugend-

l ichen erst ankommen und eine

Entscheidung muss im Zweifels-

fal l nicht innerhalb von Minuten

getroffen werden. Zudem ist es

aufgrund der – zumindest für Au-

ßenstehende – guten Arbeitsbe-

ziehungen zwischen

Jugendämtern und Jugendhilfe-

einrichtungen auch möglich,

dass die Jugendämter die Ein-

schätzungen der pädagogischen

Fachkräfte der Einrichtungen mit

In Stuttgart ordnet das Famil iengericht auch schon mal

eine Vormundschaft gegen die Behördenentscheidung an.
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in ihre Entscheidung aufnehmen.

Ausblick: Eine offene De-
batte führen
Um Altersfestsetzungverfahren

werden die jungen Flüchtl inge

und ihre Unterstützer wohl auch

in der Zukunft nicht herum kom-

men. Aber es braucht dazu eine

unabhängige wissenschaftl iche

Auswertung von einzelnen Al-

tersfestsetzungsprozessen, um

die Verfahren weiterzuentwi-

ckeln. Zudem bestehen faktisch

keine Schulungsmöglichkeiten

für Personen, die Altersfestsetz-

ungen durchführen. Der

fachliche Austausch stark einge-

schränkt. Es fehlt darüber hinaus

eine offene Debatte, die sich

auch der eigentl ich relevanten

Frage zuwendet: wie wollen wir

Flüchtl inge grundsätzl ich aufneh-

men und wie stel len wir ihre Be-

darfe fest. Sachzwänge und

Vorurtei le von fast al len Beteil ig-

ten verhindern dies leider al lzu

oft.

Thomas Berthold ist Mitarbeiter des
Bundesfachverbandes UMF e.V.
E-Mail : t.berthold@b-umf.de

Das Altersfestsetzungsver-

fahren in Hessen ist bei

den Jugendämtern an-

gesiedelt.

Clearingverfahren werden

hauptsächlich in Gießen

und Frankfurt durch-

geführt.

38



39

Mitgl ied werden!



Altersfestsetzung bei Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtl ingen

40 40

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen ist für seine Arbeit
auf Spenden angewiesen.

Unterstützen Sie uns:
Konto 4030 460 700 - GLS Gemeinschaftsbank eG
BLZ 430 609 67
Zweck: Spende, oder werden Sie Mitglied im
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.!
Spenden an den Flüchtlingsrat sind steuerlich
absetzbar.




